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Es gibt verschiedene Modelle. Mittlerweile muss man zumindest teilweise sein Ref im GL
durchführen, wenn man in der Förderschule ausgebildet wird (und umgekehrt).

Ich weiss nicht, ob die ZSFL das (einigermaßen) einheitlich handhaben, deshalb beziehen sich
folgende Infos erstmal auf Köln. Informationen zu anderen ZFSL sind in der Regel deren
Homepages zu entnehmen (Seminar SF —> Dokumente)

Du hast 14 Stunden Unterricht in Schule. Das kann folgendermaßen aufgeteilt werden:

- 12 Stunden Förderschule, 2 Stunden GL
- 12 Stunden GL, 2 Stunden Förderschule
- x Stunden GL, y Stunden Förderschule (x+y=14)

Die Aufteilung findet in der Regel ab dem 2. Ausbildungsquartal an.

Ich weiss nicht, wie das mittlerweile gesehen wird. Während meiner Ausbildung war es
obligatorisch, dass in den Ausbildungsklassen im GL mindestens ein Kind mit dem
Förderschwerpunkt unterrichtet wird, in dem man ausgebildet wird.

Zur Lektüre:

http://www.zfsl-koeln.nrw.de/Seminar_SF/Dok…g_-2017-_2_.pdf

1https://www.lehrerforen.de/thread/47924-referendariat-sonderp%C3%A4dagogik-nrw/?postID=458971#post458971

http://www.zfsl-koeln.nrw.de/Seminar_SF/Dokumente/ZfsL_SF_Koeln_Handreichung_-2017-_2_.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/47924-referendariat-sonderp%C3%A4dagogik-nrw/?postID=458971#post458971

